Grußwort zur Eröffnung der 1. Brandenburgischen Familienbildungs-Messe 

am 03.10.2002 im Kita-Museum Groß Glienicke

Guten Morgen meine Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mein Name ist  Heribert Rollik. Ich habe die Ehre und die Freude, Sie hier und heute mit einem Grußwort der BAG Familienbildung & Beratung zu begrüßen und die 1. Brandenburgische Familienbildungsmesse zu eröffnen.

Dafür Dank an die Veranstalter. - Ich bin heute gerne hier, 

zum einen, da ich Heidemarie Waninger als Organisatorin dieser Veranstaltung schon sehr lange kenne und ihre Arbeit schätze,

und zum anderen, weil ich als Vorsitzender der BAG Familienbildung & Beratung ein fachliches Interesse daran habe, die Familienbildung in Brandenburg zu fördern. 

Hauptberuflich bin ich im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes für den Bereich Familienhilfe zuständig – also auch für die Familienbildungsarbeit unseres Verbandes.

Last but no least bin ich als relativer Neubürger in Brandenburg natürlich daran interessiert, die soziale Infrastruktur zu stärken. 

In den zurückliegenden Wochen habe ich viel Zeitung gelesen. Die Märkische rauf und runter, in der Hoffnung hier eine Schlagzeile zu finden wie ‚Landesregierung beschließt Ausführungsgesetz zur Familienbildung‘  oder 

‚Platzeck übergibt neue Familienbildungsstätte in Luckenwalde‘.

Aber leider Fehlanzeige. Stattdessen Stimmungskiller,

dass es in Brandenburg eine Haushaltssperre geben wird. 

Anlass ist eine Finanzierungslücke von 755 Millionen Euro.

Keine gute Nachricht, um eine brandenburgische Fachtagung zu eröffnen, in der es auch um Finanzen gehen wird.

Nachdem ich mich von dieser Nachricht erholt hatte, las ich bereits die nächste, schlechte Nachricht: 

„Mehr Menschen sterben, als geboren werden 

und hohe Anzahl an Wanderungsbewegungen bei jungen Jahrgängen“.

Auch keine gute Schlagzeile für eine Begrüßung zum Thema Familienbildung, die sich doch schwerpunktmäßig an werdende und junge Familien wendet.

Aber -  Hoffnung keimte auf:

Weiter unten im Text die Meldung, dass zumindest Barnim, Oberhavel, Havelland, Dahme-Spreewald, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Potsdam-Stadt in Sachen Einwohner zugelegt haben.

Ein Lichtblick.

Leere Kassen und wenige Gegenden mit Zuwachs.

Also, dann auf in die o.g. Kreise.

Die Lösung schien gefunden.

Aber halt.   Haushaltsprobleme und demographische Veränderungen dürfen sich nicht gravierend auf Familienbildungsangebote auswirken.  

Schließlich stehen Ehe und Familie unter dem Schutz des Grundgesetzes (Art. 6) im ganzen Land. Und das Kinder- und Jugendhilfegesetz, als gesetzliche Grundlage für Familienbildung, formuliert das Recht auf Bildung und Erziehung als wichtigen Auftrag  für alle Familien.

Also auch für die Menschen, die in den Regionen  Ost-Prignitz, Oberspreewald-Lausitz, Uckermark und anderswo wohnen.

So kommen wir nicht umhin, dass Angebote der Familienbildung flächendeckend angeboten werden müssen, um alle Familien, die Hilfe benötigen erreichen zu können.

Oder, um es mit den Worten von Frau Prof. Süssmuth zu formulieren, die sich viele Jahre in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema Frauen und Familie beschäftigt hat:

„Familien benötigen unabhängig von ihrer Schichtzugehörigkeit gelegentlich oder über einen längeren Zeitraum durch Bildungsangebote Hilfe und Unterstützung von außen, um ihren Lebensalltag bewältigen zu können.“

Sie schrieb das in einem Beitrag zum 5. Jugendbericht vor einigen Jahren und wiederholte diese These vor einigen Monaten bei der Verleihung des Preises der Deutschen Familienstiftung in Fulda.

Der Gesetzgeber hat mit dem § 16 im Kinder- und Jugendhilfegesetz die politische Vorlage gegeben, solche Hilfen aufzubauen und den Ländern die Ausführungsbestimmungen dazu überlassen.

Wenn die Jugendhilfe ernsthaft dazu beitragen soll, „positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“  (§ 1 KJHG), muss die öffentliche Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe (§ 3 –5 KJHG) entsprechende Leistungsangebote schaffen.

Die Leistungen, wie sie im § 16 KJHG formuliert sind, verstehen sich als strukturell orientierte Angebote und Leistungen: Sie richten sich prinzipiell an alle Eltern und Erziehungspersonen und verstehen sich nicht nur als Einzelfallhilfen in Krisensituationen von Familien mit Kindern.

Gerade in solchen Leistungen liegt die Chance der Jugendhilfe – und damit der Familienbildung – mit ihren Angeboten viele Familien unabhängig von bedrängenden Problemen – und in Krisensituationen zu 

erreichen, ihren Zugang zu Familien zu verbessern und ihr gesellschaftliches Image zu ändern.

In der fachlichen Diskussion werden die Angebote des    § 16 KJHG zentral in den Begriff der Familienarbeit zusammengeführt.

Diese umfassen Akzente

der Erwachsenenbildung, 

der Erziehungsberatung, 

der Jugendarbeit und 

der Arbeit mit Kindern 

als auch Elemente der Familiengruppenarbeit, 

der Stadtteilarbeit und 

der Gemeinwesenarbeit.

Stichwort ist hier die Sozialraumorientierung, zu der später Herr Brocke interessante Ausführungen machen wird.

Ich denke, dass sich hier auch über den § 16 hinaus im  KJHG Ansätze finden lassen, die Bildungsarbeit mit Familien beinhalten.

Darüber hinaus umfassen angrenzende Jugendhilfeleistungen auch unterstützende Aktivitäten und Angebote zur Gestaltung von Lebensverhältnissen in vielfältigen informellen und institutionellen Kontexten.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, der Vollständigkeit halber dass sich die Familienarbeit nicht nur auf die Elternbildung beschränkt, sondern das gesamte Beziehungsgefüge, also auch die außerfamiliären Beziehungen umfassen und Elemente der Bildung und der funktionellen Beratung am stärksten verknüpfen.

Durch die Entwicklung und ideelle wie finanzielle Förderung von Angeboten sowie die Absicherung durch Landesausführungsgesetze muss die Umsetzung dieser familienbezogenen Jugendhilfeleistung garantiert werden.

Der Erlass von Länderausführungsgesetzen ist auch zur Sicherung einer einheitlichen Weiterentwicklung von familienbezogenen Bildungs- und Beratungsangeboten erforderlich und dient letztlich auch der Qualitätssicherung.

Wenngleich sich diese Tagung hauptsächlich mit Familienbildung im Sinne des KJHG beschäftigt, gilt es, daran zu erinnern, dass Familienbildung auch im Rahmen von Erwachsenen- und Weiterbildungsgesetzen gefördert werden kann. 

Die Regelungen sind dafür von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Ich kann die Länder nur ermutigen, sich die Unterstützung des Bundes einzuholen, denn in dem Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44 (Abs. 1 Buchstabe B) des Übereinkommens über die Rechte der Kinder betont diese im Juni 2001, 

„dass Familien über ein dichtes Netz von bundesweit mehr als 500 Einrichtungen der Familienbildung Unterstützung erfahren“. 

Diese Einrichtungen, so der Bericht, „unterstützen die Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und helfen ihnen, die Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft zu bewältigen“. 

Ein Ziel, das sicher auch von uns angestrebt wird, „ist es, die Eltern zu befähigen, unter Berücksichtigung des Wohls der Kinder, ihrer Bedürfnisse, Rechte und Pflichten, diese zu eigenständigen und verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürger zu erziehen“.

Die Bundesregierung beabsichtigt – lt. Bericht - „im Interesse der Kinder die Familienbildung sowie die Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung zur Bewältigung von Alltagskonflikten zu sichern“.

Es gibt ja ein regelmäßiges Treffen der Bund-Länder-Referent/innen zum Thema Familie (meines Wissens trifft sich die Runde am 8. Oktober in München). Dort würde ich das Thema Familienbildung einmal auf die Tagesordnung setzen.

Aber zurück zur Familienbildung im Rahmen der Jugendhilfe in Brandenburg.

Die Förderung nach § 16 KJHG ist ein schwieriges Thema. 

Einerseits wird Familienbildung als präventive Maßnahme und Notwendigkeit angesichts von Pisa, Erfurt und zunehmender Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen sowohl von pädagogischen Fachkräften als auch von der Politik gefordert.

Andererseits sind für die Träger nur sehr schwer die Zuständigkeiten dafür auszumachen, wo denn die entsprechende Mittel für die Primärprävention durch Familienbildung zur Verfügung gestellt werden.

Finanzielle Mittel für Kitas werden auch immer geringer, obwohl gerade über die Kitas wichtige Anknüpfungspunkte für Bildungsangebote an junge Familien gegeben sind.

Mittlerweile gibt es vielfache Initiativen – u.a. in Sachsen ein landesweites Modellprojekt – zur Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Familienbildung.

Es ist also dringend geboten, in Brandenburg gesetzliche Regelungen und Richtlinien zum Umgang mit dem § 16 KJHG zu entwickeln.

Meine Damen und Herren, das Themen-Spektrum dieser 1. Brandenburgischen Messe für Familienbildung ist weitgesteckt.

Das Fachprogramm dieser Veranstaltung richtet sich an jedem der vier Tage an eine andere, mit Themen und Fragen der Familienbildung befasste Teilnehmer/innengruppe. 

Dabei gilt es für alle Beteiligten einen Eindruck und Überblick zu verschaffen, über vorhandene Ansätze, Perspektiven, Arbeitsweisen, Interessen, Standpunkte, Befindlichkeiten und Arbeitsbedingungen im Feld der Familienbildung.

Dieser Tag und die folgenden Tage sollen Antworten geben oder zumindest Standpunkte verdeutlichen zu Fragen, wie

· welche Grundvoraussetzungen sollten bei der Förderung des Aufbaus und der Qualifizierung von Familienbildung in Brandenburg aktiv bedacht und berücksichtigt werden?

· Welche Folgerungen können wir aus den Modellen anderer Bundesländer ziehen?

Dazu sollen die drei Referate am heutigen Tag den Blick über Brandenburg hinaus öffnen.

Es geht nicht darum, andernorts Erprobtes zu kopieren, sondern darum, mögliche Ziele und Perspektiven für Brandenburg zu klären und zu definieren.

Öffentliche und freie Träger haben mit familienunterstützender Arbeit begonnen. Ein facettenreiches Bild werden die Trägervertreter in den nächsten Tagen präsentieren. Allerdings ist bei vielen Angeboten die finanzielle Basis mehr als unsicher.

Die präventive Arbeit der Familienbildung muss an Wertschätzung gewinnen und das kann nur durch eindeutige Signale aus der Landespolitik und von den Jugendhilfeträgern geschehen.

Möge diese Fachtagung dazu beitragen, dass ich zukünftig gute Nachrichten in der Presse über die Angebote der Familienbildung lesen kann und Familien über ihre Rechte und Möglichkeiten informiert werden.

Ich wünsche der Veranstaltung im Namen der BAG Familienbildung & Beratung einen guten Verlauf, viele fruchtbare Gespräche und am Schluss auch Ergebnisse, die die Familienbildungsarbeit in Brandenburg weiterbringen. 

